ÖSTERREICHISCHE  BOTSCHAFT

                       K I E W

M E R K B L A T T

Benötigte Unterlagen bei der Beantragung von Sichtvermerken (Aufenthaltsdauer: 90 Tage innerhalb von 6 Monaten, gerechnet ab Tag der 1. Einreise) für

Touristische Reisen

* Antragsformular, ausgefüllt und vom Antragsteller persönlich unterfertigt

* rezentes Passbild in Farbe

* räumlich und zeitlich gültiger Reisepass (Pass soll mindestens drei Monate


länger gültig sein als der beantragte Sichtvermerk)

* Nachweis über Arbeitsverhältnis im Original samt Übersetzung in die deutsche


Sprache

* Krankenversicherung (Deckungssumme mindestens € 30.000,00)

* Nachweis über Transportmittel – hin- und retour (Buchung für Flug, Zug, Bus, 

bei Reisen mit PKW: Kopie der grünen Versicherungskarte und Fotokopie des


Führerscheins)

* Individualtouristen:


- Hotelreservierung (über gesamten Aufenthalt in den Schengener


   
Staaten)


- Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel (Kreditkarten, Bank-



auszüge, etc.)

* Einreichung durch lizenzierte ukrainische Reisebüros:


- Verpflichtungserklärung des österreichischen Partnerreisebüros


- Reservierungsbestätigung durch das österreichische Hotel


- Schreiben des ukrainischen Reisebüros mit Angaben über



- Referenznummer aus dem Reisekatalog, 



- genaue Reiseroute mit den Hotelbuchungen

Die Botschaft behält sich vor, in einzelnen Fällen zusätzliche Unterlagen nachzu-fordern. Eine Bearbeitung des Visum-Antrages kann erst nach vollständiger Vorlage aller von der Behörde geforderten Unterlagen erfolgen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anträge mindestens zwei Wochen vor Antritt der Reise eingebracht werden müssen.

Wichtig: Falsche oder unvollständige Angaben führen zur Ablehnung des Antrages.

Antragsformulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können nicht bearbeitet werden.

http://webmail.tiscali-business.at/horde/imp/view.php?thismailbox=INBOX&index=66793&id=3&actionID=113&mime=2cfceb14b39083980486dd481a19e76d

Stand: 01.03.2004


